
· 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Vechta Nr. 25/2015 
____________________________________________________________________________________ 

 

1

  
INHALT: 
 Seite 
  
  
Prüfungsangelegenheiten  und Prüfungsordnungen - 
  
 
• Achte Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudien-

gang  Combined Studies 
 
Anlage: Studienverlaufsplan 

 

 
3 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Vechta Nr. 25/2015 
____________________________________________________________________________________ 

 

2

Achte Änderung der Prüfungsordnung 
für den Bachelorstudiengang Combined Studies  

 
 
Die „Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Combined Studies“, beschlossen durch den Senat der 
Universität Vechta auf seiner 22. Sitzung am 23.01.2013, genehmigt durch das Präsidium in seiner Sit-
zung am 29.01.2013 (Amtliches Mitteilungsblatt 4/2013) wird gemäß Beschluss des Senats der Universi-
tät Vechta gemäß §§ 6 Abs. 1, 41 Abs. 1 NHG in seiner 45. Sitzung vom 15.07.2015 und Genehmigung 
gemäß § 37 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 b NHG durch das Präsidium der Universität Vechta in seiner Sitzung vom 
28.07.2015 wie folgt geändert: 
 
 

Achte Änderung 
 
1. 
Die Studienordnung des Teilstudiengangs Geschichte wird in § 3 Studienprogramm wie folgt geändert: 
 

In Satz 1 und 2 lautet der Modultitel des Moduls GS-9 nunmehr wie folgt: 
„Internationalisierung und Migration: Supranationalität – Globalisierung – hybride kulturelle Iden-
titäten“. 

 
 
2. 
Die Anlage 1 Studienverlaufspläne wird wie folgt geändert: 
 

Der Studienverlaufsplan A-Fach wird in Modul GS-3 Einführung in die Alte Geschichte (6 CP) um 
die Fußnote * „Kann je nach individueller Stundenplanung alternativ komplett im 1. oder 2. Semes-
ter belegt werden oder auch GS-3.1 im 1. Semester und GS-3.2 im 2. Semester.“ 
 
Der Studienverlaufsplan B-Fach wird in Modul GS-3 Einführung in die Alte Geschichte (6 CP) um 
die Fußnote * „Kann je nach individueller Stundenplanung alternativ komplett im 3. oder 4. Semes-
ter belegt werden oder auch GS-3.1 im 3. Semester und GS-3.2 im 4. Semester.“ 

 
Der Studienverlaufsplan Bezugsfach für Sachunterricht wird in Modul GS-3 Einführung in die Alte 
Geschichte (6 CP) um die Fußnote * „Kann je nach individueller Stundenplanung alternativ kom-
plett im 3. oder 4. Semester belegt werden oder auch GS-3.1 im 3. Semester und GS-3.2 im 4. Se-
mester.“ 
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Neubekanntmachung der Studienordnung 
Geschichte 

im Bachelorstudiengang Combined Studies 
 

Die Studienordnung „Geschichte“ im Bachelorstudiengang „Combined Studies“ wird hiermit in der nun-
mehr geltenden Fassung neu bekannt gemacht: 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

Diese Studienordnung für den Teilstudiengang Geschichte regelt das Studium auf der Grundlage der 
Rahmenprüfungsordnung und der Prüfungsordnung für den Studiengang Bachelor Combined Studies der 
Universität Vechta.  
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(1) Die Studierenden sollen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis und eigener praktischer 
Erfahrungen anwendungsbezogenes historisches Wissen erwerben und die Recherchewege histori-
scher Informationen kennen lernen. 

(2) 1Das geschieht durch die Vermittlung von elementaren Sach-, Problem- und Theoriekenntnissen, 
Methoden, Arbeitstechniken und Hilfsmitteln der Geschichtswissenschaft und der Geschichtsdi-
daktik und von Informations- und Kommunikationstechnologien. 2Die Studierenden sollen die Fä-
higkeit erwerben, sich über Gegenstände der Geschichte gründlich zu informieren, Quellen und Dar-
stellungen methodisch sachgerecht und selbstständig zu ermitteln, zu analysieren und zu interpre-
tieren, die Ergebnisse in historische Zusammenhänge einzuordnen, eigene Erkenntnisse daraus zu 
gewinnen und dies mündlich und schriftlich zu formulieren. 3Dazu gehört auch die Fähigkeit zu fä-
cherübergreifender Problemlösung durch sachgerechte Einbeziehung von Aussagen benachbarter 
Wissenschaften und Projektarbeit. 

(3) 1Berufsqualifizierende Anteile des Curriculums sind im Einzelnen: Umgang mit historischen Realien, 
Dokumenten, Fertigkeiten bei der Handschriftentranskription, Organisation von Exkursionen, Aus-
stellungen, Konferenzen und Tagungen, didaktische Fähigkeiten beim Einsatz und Umsetzen histo-
rischen Wissens. 

2Erfahrungen bei der Bild- und Faktenrecherche, Fähigkeit, eine Veröffentlichung 
vorzubereiten und auf den Weg zu bringen. 

(4) 1Im Rahmen des polyvalenten Bachelors ist das Fach eine Berufswissenschaft. 2Der polyvalente 
Bachelorstudiengang bietet wegen seiner Praxisnähe mögliche Einstiegswege in berufliche Berei-
che wie Kulturarbeit, PR-Arbeit, Lehramt, Erwachsenenbildung, Museums- und Ausstellungswesen, 
Medien, Kultur, Politik, Beratung in Wirtschaftsbetrieben, Wissenschaft und Tourismus. 3Im Wis-
senschaftsbereich ist die Möglichkeit gegeben, nach dem Bachelorstudium ein Masterstudium auf-
zunehmen. 

(5) 1Die Studierenden erwerben durch das Studium der Geschichte eine geschichtskulturelle Kompe-
tenz, die es ihnen ermöglicht, gesellschaftliche und politische Erscheinungsformen von Geschichte 
zu dechiffrieren und kritisch zu reflektieren. 2Diese Erscheinungsformen von Geschichte – in politi-
schen Argumentationen, bei ritualisierten Gedenkanlässen, in historischen Bauwerken oder Stand-
bildern – dienen oft der intentionalen Erinnerung. 3Die Studierenden verfügen nach Abschluss Ihres 
Studiums über die Kompetenz, den öffentlichen Umgang mit Geschichte als „Deutungsgeschäft“, 
das über die Rekonstruktion von Vergangenheit konkurrierende Interpretationen historischer 
Sachverhalte offeriert, zu erkennen. 4Sie können verschiedene Identitätsmuster und unterschiedli-
che Legitimationsfiguren kritisch reflektieren. 5Der so ermöglichte verantwortungsvolle und re-
flektierte Umgang mit Geschichte ist eine wichtige Voraussetzung für zivilgesellschaftliches Enga-
gement. 6Historische Bildung fördert zudem die Persönlichkeitsentwicklung der Studierenden, in-
dem sie die notwendige Orientierung in der alltäglichen Begegnung mit Geschichte und ein reflek-
tiertes Geschichtsbewusstsein ermöglicht. 

 



Amtliches Mitteilungsblatt der Universität Vechta Nr. 25/2015 
____________________________________________________________________________________ 

 

4

 
§ 3 

Studienprogramm 
1Das Studienprogramm für das A-Fach setzt sich aus folgenden Modulen zusammen: 
 
Modul Modultitel Pflicht/ 

Wahlpflicht 
CP SWS Prüfungsform 

      
GS-1 Einführung in die Neuere und Neu-

este Geschichte 
Pflicht 8 CP 4 SWS Klausur  

GS-2 Einführung in die Geschichte des 
Mittelalters 

Pflicht 8 CP 4 SWS Klausur 

GS-3 Einführung in die Alte Geschichte Pflicht 6 CP 4 SWS Referat 
GS-4 Historische Quellen Pflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 

oder Referat 
GS-5 Geschichtskultur Pflicht 10 CP 4 SWS* Hausarbeit 

oder Projekt-
bericht 

GS-6 Politische Kulturen der Vormo-
derne 

Pflicht 8 CP 4 SWS Mündliche 
Modulprüfung 
oder Portfolio 

GS-7 Politische Herrschaftsformen und 
gesellschaftliche Ordnungsgefüge 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Pflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Referat 

GS-8 Soziale Ordnungen und Lebens-
formen in der Vormoderne 

Pflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Referat 

GS-9 Internationalisierung und Migrati-
on: Supranationalität – Globalisie-
rung – hybride kulturelle Identitä-
ten 

Pflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Referat 

GS-10 Die Funktion der Medien in der 
Moderne 

Pflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Portfolio 

* im Rahmen von GS-5 findet eine Pflichtexkursion statt.  

Gesamtsumme: 80 CP / 40 SWS 
 
2Das Studienprogramm für das B-Fach setzt sich aus folgenden Modulen zusammen: 
 
Modul Modultitel Pflicht/ 

Wahlpflicht 
CP SWS Prüfungsform 

      
GS-1 Einführung in die Neuere und Neu-

este Geschichte 
Pflicht 8 CP 4 SWS Klausur  

GS-2 Einführung in die Geschichte des 
Mittelalters 

Pflicht 8 CP 4 SWS Klausur 

GS-3 Einführung in die Alte Geschichte Pflicht 6 CP 4 SWS Referat 
GS-4 Historische Quellen Pflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 

oder Referat 
GS-5a Geschichtskultur Wahlpflicht 6 CP 2 SWS* Hausarbeit 

oder Projekt-
bericht 

GS-5b Geschichtskultur Wahlpflicht 6 CP 2 SWS* Hausarbeit 
oder Projekt-
bericht 

GS-6 Politische Kulturen der Vormo-
derne 

Wahlpflicht 8 CP 4 SWS Mündliche 
Modulprüfung 
oder Portfolio 
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GS-7 Politische Herrschaftsformen und 
gesellschaftliche Ordnungsgefüge 
im 19. und 20. Jahrhundert 

Pflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Referat 

GS-8 Soziale Ordnungen und Lebens-
formen in der Vormoderne 

Wahlpflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Referat 

GS-9 Internationalisierung und Migrati-
on: Supranationalität – Globalisie-
rung – hybride kulturelle Identitä-
ten 

Wahlpflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Referat 

GS-10 Die Funktion der Medien in der 
Moderne 

Wahlpflicht 8 CP 4 SWS Hausarbeit 
oder Portfolio 

* Im Rahmen von GS-5 findet eine Pflichtexkursion statt.  

Gesamtsumme: 60 CP / 30 SWS 
 
3Aus den Wahlpflichtmodulen GS-5a oder GS-5b, GS-6 oder GS-8 sowie GS-9 oder GS-10 ist jeweils ein 
Modul zu absolvieren. 
 
4Das Studienprogramm für das Bezugsfach Geschichte im Sachunterricht setzt sich aus folgenden Modu-
len zusammen: 
 
Modul Modultitel Pflicht/ 

Wahlpflicht 
CP SWS Prüfungsform 

      
GS-1 Einführung in die Neuere und Neu-

este Geschichte 
Pflicht 8 CP 4 SWS Klausur  

GS-2 Einführung in die Geschichte des 
Mittelalters 

Pflicht 8 CP 4 SWS Klausur 

GS-3 Einführung in die Alte Geschichte Pflicht 6 CP 4 SWS Referat 
GS-5c Geschichtskultur Pflicht 8 CP 4 SWS Mündliche 

Modulprüfung 
 
Gesamtsumme: 30 CP / 16 SWS 
 
5Die Studienverlaufspläne (Anlage 1) enthalten Empfehlungen für die Gestaltung des Studiums des Teil-
studiengangs zur Einhaltung der Regelstudienzeit. 
 
 

§ 4 
Art und Umfang der Prüfungsleistungen 

(1) 1Der jeweilige Umfang der in § 17 RPO und § 7 PO BA CS definierten Prüfungsleistungen wird wie 
folgt in Zeichen (inklusive Leerzeichen, ohne Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Abbildungs-, Literatur-
verzeichnis und Anhänge) festgelegt: 

 
1. der Umfang der schriftlichen Leistungen im Rahmen eines Referats (Thesenpapier oder 

schriftliche Ausarbeitung) gemäß § 17 Abs. 6 RPO beträgt in der Regel 25.000 bis 30.000 Zei-
chen; 

 
2. der Umfang einer Hausarbeit gemäß § 17 Abs. 8 RPO beträgt in der Regel 30.000 bis 37.500 

Zeichen; 
 

3. der Umfang eines Projektberichts gemäß § 17 Abs. 10 RPO beträgt in der Regel 30.000 bis 
37.500 Zeichen; 

 
4. der Umfang des Selbstreflexionsberichts im Rahmen eines Portfolios gemäß § 17 Abs. 9 RPO 

beträgt in der Regel 5.000 bis 25.000 Zeichen; 
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5. der Umfang eines Praktikumsberichts im PvB beträgt in der Regel 30.000 bis 37.500 Zeichen. 
 

2Die erreichte Zeichenzahl ist in der schriftlichen Prüfungsleistung anzugeben.  
 
 
 
 
 

Anlagen: 

 Anlage 1: Studienverlaufspläne 
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Studienverlaufspläne Geschichte 
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